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 Apen, den 08.08.2023 

  

 
Öffentliche Ausschreibung 

Die Gemeinde Apen schreibt hiermit gemäß § 3 Nr. 1 (1) VOB/A folgende Arbeiten 
öffentlich aus: 

Umbau der Haltestellen „Schützenweg“ an der L 821 – Hauptstraße in der 
Gemeinde Apen; hier: Haltestellen 1 und 2 

Vergabe als Gesamtleistung 
 

Bauleistungen: Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten 

 

Ausführungszeitraum: Oktober bis Dezember 2023 

 

Massen Haltestellen: 

Betonsteine aufnehmen und entsorgen     35 m² 
Klinkerpflaster aufnehmen, lagern und einbauen 125 m² 

Boden und Fels lösen und verwerten   175 m³ 

Baustoff liefern und einbauen    140 m³ 

Fertigsteilschächte DN 800 mit Abdeckung        3 Stck 

Straßenabläufe mit Abdeckung           2 Stck 

Kastenrinne einschl. Abdeckung       18 m 

Buskapsteine liefern und versetzen     36 m 

Sicherheits-Leitsysteme (Rippenplatten)    18 m² 

Schottertragschicht 0/32, d=15 cm   240 m² 

Pflasterdecke aus Klinkerpflaster herstellen  100 m² 

Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen    10 Stck 

Zäune aufnehmen und entsorgen      31 m 

versch. Zäune liefern und aufstellen     34 m 

 

Vergabeprüfstelle gem. § 21 VOB/A:  

Kommunalaufsicht, Landkreis Ammerland, Ammerlandallee 12, 26655 Westerstede 
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Nähere Einzelheiten siehe bi-Ausschreibungs-Dienste, Homepage der Gemeinde 

Apen (www.apen.de) und Aushangkasten. 

 

Huber, Bürgermeister 

 

 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung
 

der Gemeinde Apen  

für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) hat der Rat der Gemeinde Apen in der Sitzung am 
27.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:  
 
 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  

 

die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamtbeträge 

–Euro 

erhöht um -

Euro- 

Vermindert um 

-Euro 

und damit der 

Gesamtbetrag 

des 

Haushaltsplans 

einschließlich. 

der Nachträge 

festgesetzt auf -

Euro 

1  2  3  4  5  

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge  21.760.100 466.800 157.800 22.069.100 

ordentliche Aufwendungen  21.715.600 384.500 45.900 22.054.200 

außerordentliche Erträge  0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen  0 0 0 0 

Finanzhaushalt      

Einzahlungen aus laufender 20.540.000 466.800 157.800 20.849.000 

http://www.apen.de/
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Verwaltungstätigkeit  

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit  

19.845.300 364.600 45.900 20.164.000 

Einzahlungen für 

Investitionstätigkeit  

1.491.200 64.900 0 1.556.100 

Auszahlungen für 

Investitionstätigkeit  

3.904.900 2.079.200 1.800 5.982.300 

Einzahlungen für 

Finanzierungstätigkeit  

1.860.000 2.320.000 0 4.180.000 

Auszahlungen für 

Finanzierungstätigkeit  

518.000 0 63.000 455.000 

Nachrichtlich:      

Gesamtbetrag der Einzahlungen 

des Finanzhaushalts  

23.891.200 2.851.700 157.800 26.585.100 

Gesamtbetrag der 

Auszahlungen des 

Finanzhaushalts  

24.268.200 2.443.800 110.700 26.601.300 

 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 1.860.000 Euro um 2.320.000 Euro erhöht und damit auf 4.180.000 
Euro neu festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 975.000 Euro erhöht und damit auf 
975.000 Euro neu festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
nicht verändert. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

 
§ 6 

 
Die Wertgrenze nach § 12 (1) S.1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung wird nicht 
geändert. 
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Apen, den 27.06.2023 

 
 
 
Huber  
Bürgermeister 
 

 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Verfügung des 
Landkreises Ammerland vom 31.07.2023 – 15.02 - genehmigt. Der 1. Nachtragshaushalt 
2023 mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom 09.08.2023 bis 17.08.2023 während der 
Dienststunden im Rathaus, Zimmer 2.05, öffentlich aus.  

Apen, den 09.08.2023 

Huber 
Bürgermeister 

 


